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Text 

Weisungsfreiheit der Datenschutzkommission 

§ 37. (1) Die Mitglieder der Datenschutzkommission sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und 
an keine Weisungen gebunden. 

(2) Die Datenschutzkommission ist eine Dienstbehörde und Personalstelle. Zur Unterstützung der 
Datenschutzkommission ist eine Geschäftsstelle eingerichtet. Im Bundesfinanzgesetz ist die notwendige 
Sach- und Personalausstattung sicherzustellen. Die Bediensteten der Geschäftsstelle unterstehen nur den 
Weisungen des Vorsitzenden der Datenschutzkommission. Der Vorsitzende der Datenschutzkommission 
übt die Diensthoheit über die Bediensteten in der Geschäftsstelle aus. 
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